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Index

E3L E09301000

E6J

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art9 Abs1;

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art9 Abs2;

62003CJ0452 RAL VORAB;

UStG 1994 §3a Abs8 lita;

1. UStG 1994 § 3a heute

2. UStG 1994 § 3a gültig ab 01.01.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 113/2024

3. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.2016 bis 31.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2015

4. UStG 1994 § 3a gültig von 15.08.2015 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2015

5. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.2015 bis 14.08.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2014

6. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012

7. UStG 1994 § 3a gültig von 16.06.2010 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2010

8. UStG 1994 § 3a gültig von 18.06.2009 bis 15.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

9. UStG 1994 § 3a gültig von 24.05.2007 bis 17.06.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2007

10. UStG 1994 § 3a gültig von 31.12.2004 bis 23.05.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

11. UStG 1994 § 3a gültig von 28.04.2004 bis 30.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 27/2004

12. UStG 1994 § 3a gültig von 31.12.2003 bis 27.04.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2003

13. UStG 1994 § 3a gültig von 21.08.2003 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

14. UStG 1994 § 3a gültig von 15.07.1999 bis 20.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999

15. UStG 1994 § 3a gültig von 31.12.1996 bis 14.07.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 756/1996

16. UStG 1994 § 3a gültig von 06.01.1995 bis 30.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 21/1995

17. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.1995 bis 05.01.1995

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 30. März 2006, 2002/15/0075, betre=end einen Schitrainer des

österreichischen Schiverbandes, dessen Tätigkeit in zeitlicher Hinsicht überwiegend im Inland und teilweise im Ausland

durchgeführt worden war, Aussagen zu § 3a Abs. 8 lit. a UStG 1994 getro=en. Er hat ausgesprochen, dass dann, wenn

sich eine qualitative Gewichtung des zum Bewirken der Leistung führenden Tätigwerdens nicht durchführen lasse, auf

den Zeitaufwand abzustellen sei. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c der Richtlinlie 77/388/EWG (RL) sehe zwar eine Gewichtung

nicht vor, sondern spreche nur vom Ort des Bewirkens, die auf das ausschließliche oder zum wesentlichen Teil
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Tätigwerden abstellende Regelung des § 3a Abs. 8 UStG 1994 sei jedoch eine sachgerechte Auslegung. Der

Verwaltungsgerichtshof hält an dieser Rechtsau=assung fest. Wird die Leistung in verschiedenen Ländern erbracht,

ohne dass der Zeitaufwand wie im Beschwerdefall in einem Land absolut überwiegt, ist auf den relativ größeren

Zeitaufwand abzustellen (vgl. Ruppe, UStG3, § 3a Tz 45). Die bereits im Erkenntnis vom 30. März 2006, 2002/15/0075,

vertretene und hier aufrecht erhaltene Rechtsau=assung widerspricht auch nicht dem Zweck des Art. 9 RL. Diese

Bestimmung enthält Regeln, wie der Ort der Dienstleistung zu bestimmen ist. Während in Abs. 1 eine allgemeine Regel

niedergelegt ist, enthält Abs. 2 eine Reihe besonderer Anknüpfungspunkte. Durch diese Bestimmungen sollen

KompetenzkonHikte, die zu einer Doppelbesteuerung führen könnten, sowie das Unterbleiben einer Besteuerung von

Umsätzen verhindert werden. Zum Verhältnis zwischen den ersten beiden Absätzen von Art. 9 RL hat der EuGH bereits

entschieden, dass Abs. 1 keinen Vorrang gegenüber Abs. 2 hat. In jedem Einzelfall stellt sich vielmehr die Frage, ob

eine der Bestimmungen des Art. 9 Abs. 2 einschlägig ist; andernfalls gilt Abs. 1 (vgl. das Urteil des EuGH vom 12. Mai

2005, C-452/03, RAL, Tz 23, 24). Die Annahme einer einheitlichen Leistung entspricht jedenfalls dem

Gemeinschaftsrecht (vgl. nochmals das hg. Erkenntnis vom 30. März 2006, 2002/15/0075). Ausgehend von einer

einheitlichen Leistung kann es in derartigen Fällen nicht zu KompetenzkonHikten kommen.Der Verwaltungsgerichtshof

hat im Erkenntnis vom 30. März 2006, 2002/15/0075, betre=end einen Schitrainer des österreichischen Schiverbandes,

dessen Tätigkeit in zeitlicher Hinsicht überwiegend im Inland und teilweise im Ausland durchgeführt worden war,

Aussagen zu Paragraph 3 a, Absatz 8, Litera a, UStG 1994 getro=en. Er hat ausgesprochen, dass dann, wenn sich eine

qualitative Gewichtung des zum Bewirken der Leistung führenden Tätigwerdens nicht durchführen lasse, auf den

Zeitaufwand abzustellen sei. Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe c der Richtlinlie 77/388/EWG (RL) sehe zwar eine

Gewichtung nicht vor, sondern spreche nur vom Ort des Bewirkens, die auf das ausschließliche oder zum wesentlichen

Teil Tätigwerden abstellende Regelung des Paragraph 3 a, Absatz 8, UStG 1994 sei jedoch eine sachgerechte

Auslegung. Der Verwaltungsgerichtshof hält an dieser Rechtsau=assung fest. Wird die Leistung in verschiedenen

Ländern erbracht, ohne dass der Zeitaufwand wie im Beschwerdefall in einem Land absolut überwiegt, ist auf den

relativ größeren Zeitaufwand abzustellen vergleiche Ruppe, UStG3, Paragraph 3 a, Tz 45). Die bereits im Erkenntnis

vom 30. März 2006, 2002/15/0075, vertretene und hier aufrecht erhaltene Rechtsau=assung widerspricht auch nicht

dem Zweck des Artikel 9, RL. Diese Bestimmung enthält Regeln, wie der Ort der Dienstleistung zu bestimmen ist.

Während in Absatz eins, eine allgemeine Regel niedergelegt ist, enthält Absatz 2, eine Reihe besonderer

Anknüpfungspunkte. Durch diese Bestimmungen sollen KompetenzkonHikte, die zu einer Doppelbesteuerung führen

könnten, sowie das Unterbleiben einer Besteuerung von Umsätzen verhindert werden. Zum Verhältnis zwischen den

ersten beiden Absätzen von Artikel 9, RL hat der EuGH bereits entschieden, dass Absatz eins, keinen Vorrang

gegenüber Absatz 2, hat. In jedem Einzelfall stellt sich vielmehr die Frage, ob eine der Bestimmungen des Artikel 9,

Absatz 2, einschlägig ist; andernfalls gilt Absatz eins, vergleiche das Urteil des EuGH vom 12. Mai 2005, C-452/03, RAL,

Tz 23, 24). Die Annahme einer einheitlichen Leistung entspricht jedenfalls dem Gemeinschaftsrecht vergleiche

nochmals das hg. Erkenntnis vom 30. März 2006, 2002/15/0075). Ausgehend von einer einheitlichen Leistung kann es

in derartigen Fällen nicht zu Kompetenzkonflikten kommen.
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